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6. PASSIVE SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN 
 
 

6.1 MASSGEBLICHER AUSSENLÄRMPEGEL La 
 
 
Die nachfolgenden kartografischen Darstellungen zeigen die berechneten 
„maßgeblichen Außenlärmpegel“ für die WA-Flächen des Bebauungsplanes 
[Bezugshöhe ~ 1. OG] für die Beurteilungszeiträume der Tageszeit und der 
Nachtzeit. Eine weitere Berechnung wurde für eine Bezugshöhe ≥ 2./3. OG ff. 
aufgrund der vorgesehenen Bauhöhen in der WA-Fläche durchgeführt. Für die 
im Flächenraster berechneten „maßgeblichen Außenlärmpegel“ La wird eine 
Gliederung nach Lärmpegelbereichen vorgenommen. Die Anforderungen an 
die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges der Außenbauteile 
von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich nach DIN 4109 unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Raumarten nach  
 

R’w,ges = La – KRaumart. 
 
Diese können im Zuge projektbezogener Festlegungen zum baulichen Schall-
schutz zur Berücksichtigung der vorgesehenen Gebäudeausbildung für die 
jeweiligen Fassaden/Fassadenabschnitte ermittelt werden. 
 
Sofern ausschließlich Lärmpegelbereiche vorliegen, ist der maßgebliche Au-
ßenlärmpegel La für die Berechnung nach folgender Tabelle festzulegen: 
 

Tabelle 7:  Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen  
  und Maßgeblichen Außenlärmpegel 
 

Spalte 1 2 

Zeile Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärm-

pegelLa 

dB 

1 I 55 

2 II 60 

3 III 65 

4 IV 70 

5 V 75 

6 VI 80 

7 VII > 80
a
 

a
 Für Maßgebliche Außenlärmpegel > 80 dB sind die 

Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 

festzulegen. 

 
entnommen aus DIN 4109-1 [2018] 

 
Wird der „maßgebliche Außenlärmpegel“ für einen betroffenen Fassadenab-
schnitt projektbezogen berechnet, ist dieser Wert für die Ableitung der Schall-
schutzanforderungen heranzuziehen: 
 
 Anzuwenden: 
 

Fassade liegt „pauschal“ im LPB III:  La = 65 dB(A), 
berechnete Fassadenbelastung La = 63 dB(A)  La = 63 dB(A). 
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Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) 
Quellen her, so berechnet sich der resultierende Außenlärmpegel La,res, jeweils 
getrennt für Tag und Nacht, aus den einzelnen maßgeblichen Außenpegeln 
La,i nach 
 


n

1 = i

 ia,L x 0,1

resa, dB10  lg x 10=L  

 
Für die Nachtzeit berechnet sich der maßgebliche Außenlärmpegel 
 

…aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00 Uhr bis 
06:00 Uhr) plus Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten 
nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis in der Nacht-
zeit); dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt 
werden können … 

 
Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anfor-
derung ergibt. 
 
Mindestens sind dabei einzuhalten: 
 
  R’w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und  
     Sanatorien 
 
  R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Über- 
     nachtungsräume in Beherbergungsstätten, 
     Unterrichtsräume, Büroräume u.Ä. 
[DIN 4109-1:2018-01] 

 
  






